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l. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 11. 2017 (BGBI. l S. 3634)

. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 11.2017 (BGBI. l S.

3786)

. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. 12. 1990 (BGBI. l S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Geset-

zes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Stadtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-

lebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBI. l S. 1057)

. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S. 357), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBI. S. 313)

. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 07. 2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBI. S. 161, 186)

Aufgrund § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der LBO Baden-Württemberg werden für das Ge-

biet des Bebauungsplanes - in Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung nachfolgende planungsrecht-

liche Festsetzungen getroffen. Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungs-

rechtlichen Festsetzungen im Geltungsbereich außer Kraft.
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1 bis 23 BauNVO + § 9 BauGB)

1. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im Lageplan schwarz gestrichelt

dargestellt.

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

2.1. Mischgebiet - MI
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sowie § 6 BauNVO)

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht we-

sentlich stören.

Wohngebäude

Geschäfts- und Bürogebäude

Einzelhandelsbetriebe

Schank- und Speisewirtschaften

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige Gewerbebetriebe

Anlagen für Verwaltungen

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke

Gartenbaubetriebe

Tankstellen

Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2
BauNVO in den Teilen des Gebiets, die überwiegend
durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind

Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2
BauNVO außerhalb der Teile des Gebiets, die
überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt
sind
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3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16.21a BauNVO)

3.1. Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist gemäß Planeintrag durch die Festsetzung der maximalen Traufhö-

he (THmax) und der maximalen Gebaudehöhe (GHmax) begrenzt.

Die Traufhöhe wird gemessen von der Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe (EFH) bis zum Schnittpunkt der Da-

chaußenhaut mit der Außenwand. Die Gebäudehöhe wird gemessen von der EFH bis zu dem Punkt, an dem

das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt.

Für Pultdächer gilt als maximale Gebäudehöhe GHmax = maximale Traufhöhe THmax gem. Planeintrag

zzgl. 1, 50 m.

Die festgesetzten Höhen gelten nicht für erforderliche technische Dachaufbauten wie Lüftungs- oder Anten-

neneinrichtungen, Schornsteine etc.

GH max - 9,50r

TH maK ö. SOrr

EFH- 4,. 0, 50m

.
- Rohfußbodenhöhe) Satteldach (SD)

Höhen auch gültig für;
Walmdach (WD) und
vereetztes Puttdach (vPD)

GH max 8, 00m

TH max - 6, 50m

EFH= */-0,50m
. Rohfußbodenh&he) Pultdach (PD)

Hohen auch gültig fOr:
Tonnendach (TD)
Bogendach (BD)

GH max = 9, 50m

TH mo* - 6,50r

= 9,50r

- <i, 50iTH mo* - 6, 50m . ' - -^ TH max - 6, 50m

[) 0,5m f. Attika) mind. 2,5m ;ur Trou(e | 1-1 0,5m f. Allilta)
auf drei Gebäudeseiten

EFH- -/-0,50m _ - - _
Rohfu6bodenhöhe) Kombination

Flachdach |FDj und PD

EFH- . /-0,50m
Rohfußbodenhöhe) Kombination

Flachdach (FD) und PD

Eriäuterunaen:

GH max - maximale Gebäudeh&he
TH mm - maximale Traufhohe

Bei Flodidachausbildungen biw.
Staffelges(;ho$sen/Gebaiide»ersotze
im Obergeschoss ist eine Toleranz von
- 0,50 m in Bezug auf die maximole
Traufhöhe zulässig.

Ges anntgeböudehöh
max. = 6.50m

(+0,5mf. Atti((a)

EFH- t/-0, 50r

(-RohfuBbodenhöhe) Flachdach (FD)

GH mox 9, 50r

TH max - 6,50m ^
(40, 5mf. Attil<a) '

;mind. 2,5m mind. 2, 5l
' zur Trauh out dr
©«bäudutiton

EFH- -/. 0,50m
(=Rohfu6bodenhöhe) Satteldach [SD]

Höhen auch gültig für;
Walmdach (WD) und
versetztes Pul) dach (vPD)

. Die EFH ist im Planteil mit einer maximalen Höhe über NN festgesetzt und darf um bis zu +/- 0,50 m

abweichen.

3.2. Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB I.V. m. §§ 16 und 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone festgesetzt.

Es handelt sich um Maximalwerte, die durch die ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen (Bau-

grenzen) eingeschränkt sein können.

3.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ist den Nutzungsschablonen im Planteil zu entnehmen und

wird als Höchsfavert festgesetzt.
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4. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der
baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 10 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

4.1. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone wird die offene Bauweise (o) festgesetzt. Die Ge-

baude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die Gebäudelänge darf höchstens 50 m betragen.

4.2. Uberbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baugrenzen festgesetzt.

5^ Garagen und Carports und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVOj^

Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei Parallelaufstellung einen seitlichen Abstand von

mindestens 1, 00 m haben und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5, 50 m einhalten.

Carports müssen einen Abstand von 1, 0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten.

6^ Hochstzulässige Zahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Folgende hochstzulässige Zahl der Wohnungen wird festgesetzt:

. Je Einzelgebaude 4 Wohneinheiten

. je Doppelhaushälfte 2 Wohneinheiten

7. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zufahrten zu den Baugrundstücken sind nur von den Erschließungsstraßen aus zulässig.

8. Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Die Flachen für notwendige Versorgungseinrichtungen und -anlagen werden entsprechend den Eintragun-

gen im Planteil festgesetzt und dort näher bestimmt.

9. Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

10. Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft werden vorläufig fol-

gende Festsetzungen getroffen:

. Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb

der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31.

Oktober, zulässig.

. Besonders geschützte Arten (wie beispielsweise der Igel), die innerhalb des Eingriffsbereiches vorkom-

men oder während der Bauarbeiten im Baustellenbereich angetroffen werden, sind fachgerecht aufzuneh-

men und an eine geeignete Stelle in der Umgebung zu versetzen.
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III. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1. Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden oder zur Verbesserung der Bodenwerte auf anderen landwirtschaftlichen

Nutzflächen wieder aufgebracht werden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflächen und sonsti-

ge temporäre Einrichtungen.

Die Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden

Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1 a Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind folgende Erfordernisse zum Schutz des Bodens zu beachten:

. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die Er-

Schließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.

. Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unter-

boden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen

ist nicht zu lässig.

. Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden und bei niederschlagsfreier Witte-

rung erfolgen.

. Ein Überschuss an Mutterboden soll sinnvoll an anderer Stelle wiederverwendet werden (Grünanlagen,

Rekultivierung, Bodenverbesserungen).

. Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden,

Baugrube, Arbeitsgraben usw. ) benutzt werden.

. Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehör-

de zu melden.

2. Untergrundverunreinigungen, Altlasten und Abfallbeseitigung

Bekannte, vermutete, sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von

Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-

schlössen werden können, sind der unteren Bodenschutzbehörde zu melden.

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung

zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. Es wird besonders auf die mögliche Bodengefährdung durch Far-

ben, Lacke, Verdünnungsmittel, Holzschutzmittel, Mörtelverfestiger, Wasserschutzanstriche und andere Bau-

chemikalien verwiesen. Beim Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Sorgfalt geboten. Sie dürfen auf kei-

nen Fall in den Boden gelangen. Leere Behälter und Reste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
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3. Geologie, Geotechnik und Baugrund

Nach dem geologischen Basisdatensatz des LGRB befindet sich das Plangebiet im Verbreitungsbereich von

Gesteinen der Grabfeld-Formation (Mittelkeuper, frühere Bezeichnung: Gipskeuper), die vor allem im nördli-

chen Teil des Plangebiets von pleistozänem Lösslehm unbekannter Mächtigkeit überlagert werden.

Lokale Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sind nicht

auszuschließen. Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschlie-

ßen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig

sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-

chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung

der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung

technischer Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden- Rigolen-SystemezurVersi-

ckerung) Abstand genommen werden.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum ge-

nauen Baugmndaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum

Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen

bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw.

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

4. Grundwasserschutz

Das Eindringen von wassergefahrdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

Zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen - auch im Zuge von Bauarbeiten - sind au -

ßerdem die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung

seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die Regelungen der VAwS zum Umgang mit bzw. zur Lagerung

von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

Sollte im Zuge von Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesättigter Bereich), so ist dieser

Aufschluss nach Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz für Baden-Württemberg un-

verzüglich beim Landratsamt anzuzeigen.

Wasserhaltungen wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) und das Einbringen von Stoffen in den

Gmndwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen, ... ) bedürfen einer wasserrechtlichen

Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulierung des Grundwas-

sers mit dauernder Ableitung/Absenkung des Grundwassers im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes nicht

zulässig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwasserdicht nach der ent-

sprechenden DIN oder als sog. "weiße Wanne" auszuführen.
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Kanal- und Leitungsgräben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass

über die Gräben kein Grundwasser abgeführt wird.

5. Dränung

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, Frischwasserleitungen oder Grund- bzw.

Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern. Ein Anschluss an die öffentliche Ka-

nalisation darf jedoch nicht erfolgen, da dies die Sammelkläranlage mengenmäßig unnötig belasten und de-

ren Reinigungsleistung verringern würde. Grund- und Quellwasseraustritte sind dem Landratsamt Freuden-

Stadt als untere Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen.

6. Denkmalschutz

Bei der Durchführung der Bebauung besteht die Möglichkeit, dass bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt

werden. Gemäß Denkmalschutzgesetz sind etwaige Funde (Scherben, Knochen, Hölzer, Pfähle, Mauerres-

te, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfarbungen, Humushorizonte) umgehend dem Regierungs-

Präsidium Stuttgart zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu be-

lassen, eine angemessene Frist zur Dokumentation und Bergung ist einzuräumen.

Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene Bodendenkmale sachgerecht freigelegt,

dokumentiert und geborgen wurden. Auf die Bestimmung des Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.

Falls in diesem Gebiet bei Erdarbeiten Bodenfunde zutage treten, ist nach § 20 Landesdenkmalschutzgesetz

(zufällige Funde) das Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 26 - Denkmalpflege, FB Archäologische Denkmal-

pflege (Tel. 0761/208-3570) unverzüglich zu benachrichtigen.

Auch ist die Archäologische Denkmalpflege hinzu zu ziehen, wenn Bildstöcke, Wegkreuze, alte Grenzsteine

oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sein sollten.

7. Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und soweit erforderlich,

unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungs-

zeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

8. Einbauten (Rückenstützen der Straßenverkehrsflächen, Straßenschilder etc. ) auf privaten
Grundstücksflächen

Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kann es erforderlich sein, dass zur Herstellung der Straßenverkehrsfla-

chen während der Bauphase vorübergehend in die Randbereiche der angrenzenden Privatgrundstücke ein-

gegriffen werden muss.

Haltevorrichtungen sowie Leitungen für die Straßenbeleuchtung einschließlich Beleuchtungskörper und Zu-

behör sowie Kennzeichen- und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen befinden sich aus verschiedenen

Gründen sinnvollerweise zum Teil neben der Straßenverkehrsfläche auf den privaten Grundstücken. Zudem

werden zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen zum Teil Böschungen, Stützmauern und Hinterbe-

tonstützen für die Straßenrandeinfassung auf den angrenzenden Privatgrundstücken notwendig.
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Die Gemeinde wird notwendige Einbauten frühzeitig mit den betroffenen Grundstückseigentümern erörtern

und notwendige Einbauten über z. B. Grunddienstbarkeiten sichern.

9. Bestandsschutz

Vorhandene Gebäude haben Bestandsschutz im Rahmen der erteilten Baugenehmigungen. Auf dieser Basis

bleiben grundsätzlich zulässig:

. Instandsetzungen

. untergeordnete, unwesentliche Erweiterungen

den veränderten Lebensgewohnheiten angepasste bauliche Veränderungen und Verbesserungen in

untergeordnetem Umfang ohne die die bestandsgeschützte Nutzung nicht möglich wäre

10. Immissionsschutz / Gewerbelärm

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich der Gewerbebetrieb "Schweizer Naturstein GmbH",

durch welchen gegebenenfalls an der umliegenden Wohnbebauung mit einer Belästigung durch Lärm zu

rechnen ist. Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den seh utzwürd igen Nutzungen im Um-

feld durch den Betrieb ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 27. 08. 1 9 für die Sitzung am 10. 09. 19

Geänderte Fassung vom 29. 10. 19 für die Sitzung am 12. 1 1. 19

Bearbeiter:

Jana Walter ^ V l^ft-

BÜROGFRÖRER)
JMWEL'; . WflKbHK . S1ADTPLANUNG

Dettenseer Str. 23

721 86 Empfingen
07485/9769-0

info@buero-gfroerer. de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats über-
einstimmt.

Ausgefertigt Gemeinde Empfingen, den

/

1 3. Nov. 2019

Ferdinand Truffner (Bürgermeister)
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